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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Landesrichter- 
und -staatsanwaltsgesetzes

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit dem Änderungsgesetz zum Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz (LRiStAG)
vom 6. Oktober 2015 wurde die richterliche und staatsanwaltliche Mitbestim-
mung durch die Einrichtung sogenannter Stufenvertretungen (Bezirksrichter- und
-staatsanwaltsräte auf Ebene der Obergerichte beziehungsweise Generalstaatsan-
waltschaften und ein Landesrichter- und -staatsanwaltsrat auf Ebene des Justizmi-
nisteriums) gestärkt. 

Dem im Anschluss an die erstmaligen Wahlen der neu eingeführten Stufenvertre-
tungen von der Praxis geäußerten Wunsch, die Wahlvorschriften insbesondere in
struktureller Hinsicht noch stärker an justizspezifische Belange und an den tech -
nischen Fortschritt anzupassen, soll durch eine Anpassung der bestehenden Rege-
lungen im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz Rechnung getragen werden.
Anknüpfend an das bisherige Wahlrechtssystem ist zudem beabsichtigt, die Ver-
ordnung über eine Wahlordnung zum Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz
(WahlO-LRiStAG) für Vorschriften zur Durchführung der Wahl der Richterräte
zu öffnen. Zu diesem Zweck wird die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer
Wahlordnung im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz entsprechend erweitert.
Durch die Änderungen soll der Wahlvorgang insgesamt vereinfacht und der Ver-
waltungsaufwand vermindert werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Durch dieses Gesetz wird die im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz enthal-
tene Verweisung auf die Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz
durch eine einheitliche Verweisung auf einen eigenen Abschnitt in der Verord-
nung über eine Wahlordnung zum Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz er-
setzt, um eine einheitliche Wahlordnung für die im Landesrichter- und -staatsan-
waltsgesetz verankerten Vertretungsgremien zu etablieren. Als notwendige Folge
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ist eine Ergänzung dieser Wahlordnung um einen Abschnitt über die Wahlen der
Richterräte erforderlich, die unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen
soll. Über einen Verweis in § 89 Absatz 4 Satz 1 LRiStAG gelten die Vorschriften
über die Richterräte für die Vertretungsgremien im staatsanwaltlichen Bereich
entsprechend. 

Neben der grundsätzlichen Beibehaltung der Verweisung auf die Wahlordnung
zum Landespersonalvertretungsgesetz soll in den zu schaffenden Vorschriften der
Wahlordnung zu diesem Gesetz eine zentral vom Bezirkswahlvorstand zu organi-
sierende Briefwahl eingeführt werden, um den Verwaltungsaufwand und den Per-
sonaleinsatz bei den Wahlen der Bezirksrichter- und -staatsanwaltsräte zu redu-
zieren. Zudem soll dem Bezirkswahlvorstand ermöglicht werden, die notwendi-
gen Veröffentlichungen im Intranet der Justiz vorzunehmen. Die Regelungen zur
Bestellung örtlicher Wahlvorstände bei der Wahl des Bezirksrichter- beziehungs-
weise -staatsanwaltsrats werden aufgehoben. Örtliche Wahlvorstände sind bei der
Durchführung einer zentral vom jeweiligen Bezirkswahlvorstand organisierten
Briefwahl entbehrlich. 

Außerhalb der Vorschriften zu den Richter- beziehungsweise Staatsanwaltsräten
wird unter anderem die Regelung des § 11 LRiStAG um die Möglichkeit zur
Übertragung eines weiteren Richteramtes sowohl im Bereich der Verwaltungs-
als auch im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit erweitert. Überdies wird die
im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz derzeit fehlende Grundlage für die
dienstliche Beurteilung von Richtern auf Zeit im Sinne von § 11 des Deutschen
Richtergesetzes (DRiG) geschaffen.

C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustands. 

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Keine.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

Einer Darstellung der vorgenommenen Berechnung des Erfüllungsaufwandes be-
darf es nach Auffassung des Normenkontrollrates nicht, da die Wahl der Stufen-
vertretungen der Richter und Staatsanwälte mangels Trennbarkeit ausnahmsweise
insgesamt dem Kernbereich der Judikative zuzuordnen und damit das Regelungs-
vorhaben von der Darstellungspflicht des Erfüllungsaufwandes ausgenommen ist.

F .  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen werden sich positiv auf
den Zielbereich „Verschuldung, leistungsfähige Verwaltung und Justiz“ der An -
lage 2 der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und der Ministerien zur
Erarbeitung von Regelungen vom 27. Juli 2010 (Die Justiz 2010, Seite 137), die
zuletzt durch Verwaltungsvorschrift vom 12. Dezember 2017 (Die Justiz 2018,
Seite 119) geändert worden ist, auswirken. 

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium                                                    Stuttgart, 27. November 2018
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf
für ein Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes. Ich
bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die Zuständigkeit
liegt beim Ministerium der Justiz und für Europa.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung
zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landesrichter-
und -staatsanwaltsgesetzes

Artikel 1

Änderung des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsgesetzes

Das Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz in der Fas-
sung vom 22. Mai 2000 (GBl. S. 504), das zuletzt durch
Artikel 61 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl.
S. 99, 106) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

    „(3) Richter auf Zeit sind anlässlich der Beendi-
gung ihrer richterlichen Amtszeit dienstlich zu be-
urteilen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.“

b)  Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Ab -
sätze 4 bis 7.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 wird nach dem Wort „Amtsgericht“ die
Angabe „ , Verwaltungsgericht“ eingefügt.

b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Einem Richter auf Lebenszeit bei einem Amtsge-
richt kann auch ein weiteres Richteramt bei einem
Landgericht, einem Richter auf Lebenszeit bei ei-
nem Landgericht auch ein weiteres Richteramt bei
einem Amtsgericht übertragen werden.“

3. § 21 a wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 wird Satz 3 aufgehoben.

b)  In den Absätzen 3 und 4 wird jeweils Satz 2 auf-
gehoben.

c)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

    „Ist ein Mitglied des Richterrats aus einem in Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1
genannten Grund an dem bisherigen Gericht nicht
mehr tätig, so ruht seine Mitgliedschaft ab diesem
Zeitpunkt. Kehrt der Richter nach Ablauf von
zwölf Monaten nicht an das bisherige Gericht
zurück, scheidet er aus dem Richterrat aus.“
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4. § 21 b Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Besteht der Richterrat aus mindestens drei Mitglie-
dern, gelten für die Wahl die Vorschriften der Ver-
ordnung über eine Wahlordnung zum Landesrichter-
und -staatsanwaltsgesetz, sofern die Versammlung
nichts anderes beschließt.“ 

5. § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

    „Nicht wählbar sind die Präsidenten und deren
ständige Vertreter, für den Bereich der Fachge-
richtsbarkeiten daneben die Direktoren und deren
ständige Vertreter, wenn ihnen die Dienstaufsicht
über Richter obliegt.“

b)  Die Sätze 7 bis 9 werden wie folgt gefasst: 

    „Auch die Spitzenorganisationen der Berufsver-
bände der Richter im Land können Wahlvorschlä-
ge machen. Diese müssen von einem zeichnungs-
berechtigten Mitglied des Vorstands der Spitzen-
organisation unterzeichnet sein. Machen wahlbe-
rechtigte Richter Wahlvorschläge, ist dem Erfor-
dernis in § 21 b Absatz 3 Satz 3 in jedem Falle
durch die Unterzeichnung von dreißig Wahlbe-
rechtigten genügt.“

c)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Für die Geschäftsführung des Bezirksrichterrats
gilt § 22 mit der Maßgabe entsprechend, dass der
Vorsitzende alle Angelegenheiten im schriftlichen
Umlaufverfahren beschließen lassen kann, wenn
nicht im Einzelfall ein Mitglied dem schriftlichen
Umlaufverfahren widerspricht.“

6. § 29 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

    aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

            „Als richterliche Mitglieder des Landesrichter-
und -staatsanwaltsrats werden jeweils zwei
Mitglieder und jeweils mindestens zwei Er-
satzmitglieder von jedem Bezirksrichterrat
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, jeweils ein
Mitglied und jeweils mindestens ein Ersatz-
mitglied von den Bezirksrichterräten der Ver-
waltungs-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
sowie ein Mitglied und mindestens ein Ersatz-
mitglied von den Richterräten der Finanzge-
richtsbarkeit aus dem Kreis ihrer Mitglieder
geheim und unmittelbar gewählt.“

    bb) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

           „Die Vorsitzenden der Bezirksrichterräte ha-
ben dem Vorsitzenden des Landesrichter- und
-staatsanwaltsrats der vorangehenden Wahl-
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periode die neu gewählten Mitglieder des
Landesrichter- und -staatsanwaltsrats unver-
züglich nach deren Wahl mitzuteilen. Spätes -
tens drei Wochen nach Zugang aller Mittei-
lungen beruft dieser die neu gewählten Mit-
glieder des Landesrichter- und -staatsanwalts-
rats zur Vornahme der vorgeschriebenen
Wahlen ein und leitet die Sitzung, bis der
Landesrichter- und -staatsanwaltsrat aus sei-
ner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.“

b)  Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

    „Für die Geschäftsführung des Landesrichter- und
-staatsanwaltsrats gilt § 22 mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass der Vorsitzende alle Angelegen-
heiten im schriftlichen Umlaufverfahren be-
schließen lassen kann, wenn nicht im Einzelfall
ein Mitglied dem schriftlichen Umlaufverfahren
widerspricht. Ausgenommen bei Wahlen haben
bei der Beschlussfassung innerhalb des Landes-
richter- und -staatsanwaltsrats die vier Mitglieder
der ordentlichen Gerichtsbarkeit jeweils doppeltes
und die vier Mitglieder der anderen Gerichtsbar-
keiten jeweils einfaches Stimmgewicht.“

7. § 32 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift wird das Wort „Präsdialrats“
durch das Wort „Präsidialrats“ ersetzt.

b)  Absatz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

    „Fortdauer des Richterverhältnisses gemäß § 21
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit
Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes und Entlas-
sung eines Richters aufgrund von § 21 Absatz 2,
§§ 22 und 23 des Deutschen Richtergesetzes, so-
fern der Richter seiner Entlassung nicht schriftlich
zugestimmt hat,“ 

8. In § 43 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 4“
durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.

9. In § 72 Satz 1 wird die Angabe „vom 14. Oktober
2008 (GBl. S. 343, 344), geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 954),
in der am 1. Mai 2013 geltenden Fassung“ gestrichen. 

10. § 89 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Von den beiden staatsanwaltschaftlichen Mitglie-
dern des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats wird
jeweils ein Mitglied und jeweils mindestens ein Er-
satzmitglied von jedem Bezirksstaatsanwaltsrat aus
dem Kreis seiner Mitglieder unmittelbar und geheim
gewählt. Ausgenommen bei Wahlen haben bei der
Beschlussfassung innerhalb des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats die beiden staatsanwaltschaftlichen
Mitglieder jeweils doppeltes Stimmgewicht.“ 
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11. § 100 wird wie folgt geändert:

a)  Das Wort „sowie“ nach der Angabe „(§ 37)“ wird
durch das Wort „und“ ersetzt.

b)  Nach der Angabe „(§ 89 Abs. 3)“ werden die
Wörter „sowie der Mitglieder (Ersatzmitglieder)
der Richterräte und der Mitglieder (Ersatzmitglie-
der) der Staatsanwaltsräte“ eingefügt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Mit dem Änderungsgesetz zum Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz (LRiStAG)
vom 6. Oktober 2015 wurde die richterliche und staatsanwaltliche Mitbestim-
mung durch die Einrichtung sog. Stufenvertretungen (Bezirksrichter- und -staats-
anwaltsräte auf Ebene der Obergerichte beziehungsweise Generalstaatsanwalt-
schaften und ein Landesrichter- und -staatsanwaltsrat auf Ebene des Justizminis -
teriums) gestärkt. 

Das Verfahren zur Wahl der Bezirksrichter- und -staatsanwaltsräte ist angelehnt
an die Wahlvorschriften zur Wahl des Richterrats (§§ 21 ff. LRiStAG), die über
einen Verweis auch für die Vertretungsgremien im staatsanwaltlichen Bereich
gelten (§ 89 Absatz 4 Satz 1 LRiStAG). Das Wahlrechtssystem zur Wahl des
Richterrats fußt seit Erlass des seinerzeitigen Landesrichtergesetzes im Jahr 1964
auf den Regelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) und der da-
zugehörigen Wahlordnung (Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz,
LPVGWO). Auf die dortigen Regelungen wird verwiesen, soweit keine spezifi-
schen Regelungen im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz getroffen wurden.
Auch die Regelungen zur Wahl und Geschäftsführung des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats sehen Verweise auf die für den Richterrat geltenden Vorschrif-
ten sowie diejenigen des Landespersonalvertretungsgesetzes vor. 

Die neu eingeführten Stufenvertretungen im richterlichen und staatsanwaltlichen
Bereich wurden auf der Grundlage der neu erlassenen Bestimmungen im Jahr
2016 erstmals gewählt. In der im Anschluss daran durchgeführten Anhörung der
mit der Wahl befassten Justizpraxis wurde der Wunsch geäußert, die Wahlvor-
schriften insbesondere in struktureller Hinsicht noch stärker an justizspezifische
Belange und an den technischen Fortschritt anzupassen, um hierdurch den Wahl-
vorgang zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand zu vermindern.

Diesem Anliegen wird durch eine Anpassung der bestehenden Regelungen im
Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz Rechnung getragen. Anknüpfend an das
bisherige Wahlrechtssystem soll zudem unmittelbar nach Inkrafttreten des Ge -
setzes durch Verordnung die Wahlordnung zum Landesrichter- und -staatsan-
waltsgesetz (WahlO-LRiStAG) für Vorschriften zur Durchführung der Wahl der
Richterräte geöffnet werden. 

2. Inhalt

Durch dieses Gesetz wird die im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz enthal-
tene Verweisung auf die Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz
durch eine einheitliche Verweisung auf einen eigenen Abschnitt in die Wahlord-
nung zum Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz ersetzt, um eine einheitliche
Wahlordnung für die im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz verankerten
Vertretungsgremien zu etablieren. Dazu wird eine Ergänzung der Wahlordnung
um einen Abschnitt über die Wahlen der Richterräte erforderlich. 

Neben der grundsätzlichen Beibehaltung der Verweisung auf die Wahlordnung
zum Landespersonalvertretungsgesetz soll in den zu schaffenden Vorschriften der
Wahlordnung zu diesem Gesetz eine zentral vom Bezirkswahlvorstand zu organi-
sierende Briefwahl eingeführt werden, um den Verwaltungsaufwand und den Per-
sonaleinsatz bei den Wahlen der Bezirksrichter- und -staatsanwaltsräte zu redu-
zieren. Zudem soll dem Bezirkswahlvorstand ermöglicht werden, die notwendi-
gen Veröffentlichungen im Intranet der Justiz vorzunehmen. 
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Darüber hinaus werden im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz punktuelle
Änderungen vorgenommen. 

Es wird eine Neuregelung zum Ausscheiden als Mitglied aus dem Richterrat ge-
troffen. Bei der Wahl des Bezirksrichter- beziehungsweise -staatsanwaltsrats sol-
len neben den wahlberechtigten Richtern und Staatsanwälten nun auch die
Spitzen organisationen der Berufsverbände der Richter und Staatsanwälte im Land
Wahlvorschläge machen können. Zudem wird die Zahl der Unterstützungsunter-
schriften bei der Einreichung von Wahlvorschlägen der wahlberechtigten Richter
begrenzt, und es wird eine einheitliche Regelung zum Ausschluss der Wählbar-
keit der Gerichtsvorstände getroffen, die an das Innehaben der Dienstaufsicht
über Richter anknüpft. Zur Erleichterung der Geschäftsführung der Bezirksvertre-
tungsgremien wird die Möglichkeit der Beschlussfassung im schriftlichen Um-
laufverfahren erweitert.

Es wird eine klarstellende Regelung für die Wahl von Ersatzmitgliedern des Lan-
desrichter- und -staatsanwaltsrats und in Bezug auf die Stimmgewichtung in das
Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz aufgenommen sowie eine Regelung zur
Einberufung der konstituierenden Sitzung des Landesrichter- und -staatsanwalts-
rats getroffen. Zur Erleichterung der Geschäftsführung des Beteiligungsorgans
auf Hauptebene wird auch hier die Möglichkeit der Beschlussfassung im schrift -
lichen Umlaufverfahren erweitert.

Außerhalb der Vorschriften zu den Richter- beziehungsweise Staatsanwaltsräten
wird die Regelung des § 11 LRiStAG um die Möglichkeit zur Übertragung eines
weiteren Richteramtes sowohl im Bereich der Verwaltungs- als auch im Bereich
der ordentlichen Gerichtsbarkeit erweitert. Überdies wird die im Landesrichter-
und -staatsanwaltsgesetz derzeit fehlende Grundlage für die dienstliche Beurtei-
lung von Richtern auf Zeit im Sinne von § 11 DRiG geschaffen. Daneben erfolgen
in weiteren Bereichen des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes redaktionelle
Änderungen und Klarstellungen. 

3. Alternativen

Beibehaltung des bisherigen rechtlichen Zustands. 

Es bliebe dann insbesondere der hohe personelle Aufwand bei der Wahl der Be-
zirksvertretungsgremien durch den Einsatz von Wahlvorständen auf örtlicher
Ebene bei der Vorbereitung und Durchführung des Wahlverfahrens bestehen.
Auch die neuen technischen Möglichkeiten bei Veröffentlichungen des Wahlvor-
stands blieben bei Beibehaltung des bisherigen rechtlichen Zustandes ungenutzt.

4. Entbehrlich gewordene und vereinfachte Vorschriften

Die Regelungen zur Bestellung örtlicher Wahlvorstände bei der Wahl des Be-
zirksrichter- beziehungsweise -staatsanwaltsrats werden aufgehoben. Örtliche
Wahlvorstände werden bei der Durchführung einer zentral vom jeweiligen Be-
zirkswahlvorstand organisierten Briefwahl entbehrlich sein. Durch die Ergänzung
der Wahlordnung um einen Abschnitt über die Wahlen der Richterräte sollen die
Regelungsebenen neu strukturiert werden. Dies ermöglicht eine leichtere Anpas-
sung bei künftigem Änderungsbedarf, ohne dass das Gesetz überfrachtet wird.
Durch Klarstellungen im Gesetzeswortlaut wird zudem die Rechtsanwendung
vereinfacht. 

5. Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen werden sich positiv auf
den Zielbereich „Verschuldung, leistungsfähige Verwaltung und Justiz“ der Anla-
ge 2 der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und der Ministerien zur Erar-
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beitung von Regelungen (VwV Regelungen vom 27. Juli 2010, Die Justiz 2010,
Seite 137, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 12. Dezember 2017,
Die Justiz 2018, Seite 119), auswirken. Insbesondere die im Bereich der Wahl der
Bezirksrichter- und -staatsanwaltsräte vom Bezirkswahlvorstand zu organisieren-
de Briefwahl, die Nutzung des Intranets der Justiz zur Vornahme der erforder -
lichen Veröffentlichungen, die Einführung eines Verbandsprivilegs für die Ein -
reichung von Wahlvorschlägen als auch die im Gesetz in verschiedenen Be -
reichen erfolgten Klarstellungen tragen zur Rechts- und Verwaltungsverein -
fachung der Justiz und zur Verwaltungsmodernisierung und Prozessoptimierung
bei. Durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwands werden personelle Ka -
pazitäten frei, sodass die Effizienz von Verwaltung und Justiz gesteigert wird
(vgl. Ziffer VIII Nr. 2 der Anlage 2 der VwV Regelungen).

Darüber hinaus ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf die ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Verhältnisse.

6. Kosten für die öffentlichen Haushalte (ohne Erfüllungsaufwand)

Keine. 

7. Erfüllungsaufwand

Einer Darstellung der zunächst vorgenommenen Berechnung des Erfüllungsauf-
wandes bedarf es nach Auffassung des Normenkontrollrates nicht, da die Wahl
der Stufenvertretungen der Richter und Staatsanwälte mangels Trennbarkeit aus-
nahmsweise insgesamt dem Kernbereich der Judikative zuzuordnen ist und damit
das Regelungsvorhaben von der Darstellungspflicht des Erfüllungsaufwandes
ausgenommen ist.

8. Kosten für Private

Keine.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1 (§ 5):

Zu Buchstabe a:

In § 5 Absatz 3 wird eine Regelung zur dienstlichen Beurteilung von Richtern auf
Zeit (§ 11 DRiG) aufgenommen. Die Vorschrift des § 5 sieht bislang lediglich vor,
dass Richter auf Lebenszeit, Richter auf Probe und Richter kraft Auftrags beur-
teilt werden. Mit Blick auf die in § 18 der Verwaltungsgerichtsordnung vorge -
sehene Möglichkeit, bei den Verwaltungsgerichten Beamte auf Lebenszeit mit der
Befähigung zum Richteramt als Richter auf Zeit einzusetzen, erscheint es gebo-
ten, diese anlässlich der Beendigung ihrer richterlichen Amtszeit dienstlich zu be-
urteilen. Durch die Verweisung auf § 5 Absatz 2 wird zudem eine Rechtsgrund -
lage für Anlassbeurteilungen geschaffen. Die Einzelheiten der dienstlichen Beur-
teilung der Richter auf Zeit werden durch das Justizministerium ausgestaltet. 
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Zu Buchstabe b:

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a.

Zu Nummer 2 (§ 11):

Innerhalb des bundesgesetzlichen Rahmens der zugelassenen Ämterkumulation
bei Richtern wird die statusrechtliche Vorschrift in § 11 erweitert. Dadurch kann
auch einem Richter am Verwaltungsgericht ein zusätzliches Richteramt an einem
anderen Verwaltungsgericht, einem Richter am Amtsgericht ein weiteres Richter-
amt an einem Landgericht sowie einem Richter am Landgericht ein weiteres
Richteramt an einem Amtsgericht übertragen werden. 

Die auf § 27 Absatz 2 DRiG basierende Vorschrift des § 11 LRiStAG dient dem
personellen Ausgleich im Interesse einer möglichst gleichmäßigen Arbeitsbelas -
tung der Richter wie auch einer ausreichenden Besetzung der verschiedenen Ge-
richte. Insbesondere bei Spruchkörpern mit Kammerstrukturen sollen Schwierig-
keiten bei der Besetzung mit Blick auf die Regelung des § 29 Satz 1 des Deut-
schen Richtergesetzes vermieden werden. 

Eine Übertragung eines weiteren Richteramts nach § 11 Satz 1 und 2 soll zur 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Gerichte auch künftig nur als ultima ra-
tio in Betracht kommen. Sie ist grundsätzlich nur mit Zustimmung des Richters
möglich. Ohne die Zustimmung des Richters ist eine Übertragung zum Schutz der
richterlichen Unabhängigkeit auch weiterhin nur unter den engen Voraussetzun-
gen des Satzes 3 der Vorschrift zulässig. Sie muss aus dienstlichen Gründen gebo-
ten und dem Richter – insbesondere unter Berücksichtigung seiner persönlichen
Belange – zumutbar sein. 

Zu Nummer 3 (§ 21 a):

Zu Buchstabe a und b:

Folgeänderung im Hinblick auf Buchstabe c.

Zu Buchstabe c: 

Durch § 21 a Absatz 5 soll auf Wunsch aus der Praxis die Mitwirkung eines ge-
wählten Mitglieds des Richterrats bei lediglich kurzzeitigen Abordnungen an ein
anderes Gericht oder eine andere Dienststelle, Beurlaubungen ohne Dienstbezüge
oder Zuweisungen von Richtern auf Probe oder kraft Auftrags an eine Staats -
anwaltschaft oder andere Behörde bei dessen Rückkehr an das bisherige Gericht
sichergestellt werden, wenn das Mitglied nach spätestens einem Jahr und während
der laufenden Amtszeit des Richterrats seine Tätigkeit an dem bisherigen Gericht
wieder aufnimmt. Anders als nach den bisherigen Regelungen in Absatz 2 Satz 3,
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 soll das Ausscheiden aus dem Richterrat
nicht mehr an den Verlust der Wahlberechtigung und Wählbarkeit für den Rich-
terrat des bisherigen Gerichts gekoppelt sein. Zudem erfolgt auch in zeitlicher
Hinsicht eine einheitliche Regelung für alle in den Absätzen 2 bis 4 genannten
Fälle einer Abwesenheit vom bisherigen Gericht. Die Regelung wird ihren An-
wendungsschwerpunkt bei den in der Praxis häufig vorkommenden bis zu ein-
jährigen Elternzeiten haben sowie bei Erprobungsabordnungen an ein Obergericht
oder eine Generalstaatsanwaltschaft, bei denen eine Abordnungsdauer von bis zu
einem Jahr vorgesehen ist. Hinsichtlich der Folgen des Ruhens der Mitgliedschaft
und des Ausscheidens aus dem Richterrat baut die Regelung auf der Vorschrift
über die Ersatzmitglieder in § 27 LPVG auf, die über den Verweis in § 21 Absatz 3
zur Anwendung kommt. 
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Zu Nummer 4 (§ 21 b Absatz 3):

In § 21 b Absatz 3 Satz 1 wird die bisherige Verweisung auf die Wahlordnung
zum Landespersonalvertretungsgesetz zugunsten einer Verweisung auf eine ein-
heitliche Wahlordnung für alle im Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetz veran-
kerten Gremien aufgelöst. 

Zu Nummer 5 (§ 28):

Zu Buchstabe a:

Durch die Ergänzung des § 28 Absatz 1 Satz 2 um eine Regelung zu den Fachge-
richtsbarkeiten wird sichergestellt, dass alle Gerichtsvorstände, denen die Dienst -
aufsicht über Richter obliegt, von der Wählbarkeit zum Bezirksrichterrat aus -
geschlossen sind. Die Erweiterung der Regelung, die von der Justizpraxis ge-
wünscht wurde, ist für die Arbeits- und die Sozialgerichtsbarkeit von Bedeutung.
Direktoren der Arbeits- und Sozialgerichte, denen ebenso wie den Präsidenten der
ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Fachgerichtsbarkeiten die Dienstaufsicht
über Richter obliegt, sollen auch bei der Frage der Wählbarkeit zum Bezirksrich-
terrat einheitlich behandelt werden. Lediglich Direktoren von Arbeitsgerichten
mit weniger als vier Kammern steht die Dienstaufsicht über Richter nicht zu (vgl.
§ 2 Satz 2 der Verordnung des Justizministeriums über die Dienstaufsicht bei den
Gerichten für Arbeitssachen vom 12. Mai 1995).

Zu Buchstabe b:

Durch die beabsichtigte Einführung einer obligatorischen, zentral vom Bezirks-
wahlvorstand organisierten Briefwahl werden die Regelungen über die örtlichen
Wahlvorstände in § 28 Absatz 1 Sätze 7 und 8-alt entbehrlich. Örtlicher Wahlvor-
stände bedarf es für die Durchführung der Wahl des Bezirksrichterrats künftig
nicht mehr. Die Regelungen sind daher aufzuheben.

Stattdessen sieht § 28 Absatz 1 Satz 7-neu in Anlehnung an die Regelung in § 13
Absatz 4 Satz 1 LPVG und § 12 Absatz 4 LPVGWO die Möglichkeit der Ein -
reichung von Wahlvorschlägen durch die Berufsverbände der Richter im Land
vor, ohne dass es hierfür der Unterstützung von einem Zehntel der Wahlberech-
tigten bedarf. Letzteres wird durch Satz 8 der Vorschrift klargestellt, indem die
Einreichung durch ein zeichnungsberechtigtes Mitglied des Vorstands der Spitzen -
organisation genügt. Die Einreichung von Wahlvorschlägen durch die Berufsver-
bände wird hierdurch erleichtert.

In § 28 Absatz 1 Satz 9 wird eine Regelung zur Erleichterung der Einreichung von
Wahlvorschlägen aus den Reihen der Richterschaft getroffen und die Anzahl der
erforderlichen Unterstützungsunterschriften auf 30 begrenzt. Diese Regelung ist
insbesondere für die ordentliche Gerichtsbarkeit von Bedeutung, da ohne die Be-
grenzung eine weitaus höhere Anzahl von Unterschriften zur Einreichung eines
Wahlvorschlags durch die wahlberechtigten Richter erforderlich wäre. 

Zu Buchstabe c:

§ 28 Absatz 1 Satz 10 sieht über den bisher in § 28 Absatz 1 Satz 9-alt vorgesehe-
nen Verweis auf die Regelung zur Geschäftsführung im Richterrat eine Erweite-
rung der Möglichkeit zur Anordnung des schriftlichen Umlaufverfahrens vor.
Hierdurch soll die Beschlussfassung innerhalb des Bezirksrichterrats erleichtert
werden. Bislang ist eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren auf-
grund eines Verweises auf die Vorschriften über die Geschäftsführung des ört -
lichen Richterrats in § 22 LRiStAG lediglich für einfach gelagerte Fälle vorge -
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sehen (§ 28 Absatz 1 Satz 9 LRiStAG-alt in Verbindung mit § 22 Absatz 2 Satz 3
LRiStAG). In allen anderen Fällen sind die Beschlüsse in einer Sitzung, in wel-
cher mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muss, zu fassen (§ 22
Absatz 2 Satz 1 und 2 LRiStAG). Zur Erleichterung der Arbeitsabläufe in den
Stufenvertretungen, deren Mitglieder von unterschiedlichen Dienstorten zu den
gemeinsamen Sitzungen anreisen müssen, wird eine vereinfachte Beschlussmög-
lichkeit in Anlehnung an die für die Stufenvertretungen nach dem Landesperso-
nalvertretungsgesetz geltende Vorschrift des § 55 Absatz 3 Nummer 5 LPVG er-
möglicht. Durch dieses Verfahren wird eine unkomplizierte, zeit- und kosten -
sparende Beschlussmöglichkeit eröffnet. Welche Gegenstände dieser Form der
Beschlussfassung zugeführt werden sollen, entscheidet zunächst der Vorsitzende
des Gremiums. Auf Widerspruch eines Mitglieds des Gremiums ist das Umlauf-
beschlussverfahren abzubrechen und die Angelegenheit in eine Sitzung zur Be-
schlussfassung zu übernehmen. 

Zu Nummer 6 (§ 29):

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa:

Das Erfordernis einer Wahl von Ersatzmitgliedern für den Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrat wird nunmehr in § 29 Absatz 1 Satz 1 ausdrücklich geregelt. Wie
auch bei der Wahl der Hauptmitglieder bleibt es bei dem weitgehenden Entschei-
dungsspielraum des jeweiligen Bezirksrichterrats, eigenständig zu beschließen, wie
die Einzelheiten des Wahlverfahrens ausgestaltet werden sollen. 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb:

§ 29 Absatz 1 wird in den Sätzen 4 und 5 um Zuständigkeits- und Verfahrensrege-
lungen für die Ladung zur konstituierenden Sitzung des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats ergänzt, die die Besonderheiten bei der Bildung des alle Ge-
schäftsbereiche vereinenden Gremiums berücksichtigen. 

Da die Mitglieder des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats von den Bezirksver-
tretungsgremien entsandt werden, fehlt es an einem Wahlvorstand, der – wie in 
§ 19 LPVG geregelt – zu der konstituierenden Sitzung einberufen könnte. Aus
diesem Grund haben die Vorsitzenden der Bezirksrichterräte dem Vorsitzenden
des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats der vorangehenden Wahlperiode die
neu gewählten Mitglieder des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats unverzüglich
nach deren Wahl mitzuteilen. Letzterer hat die Mitglieder des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats zu der konstituierenden Sitzung einzuberufen, sobald ihm sämt-
liche Mitglieder des neu gewählten Gremiums mitgeteilt wurden. Die an § 55 Ab-
satz 3 Nummer 3 LPVG angelehnte Frist zur Einberufung der Sitzung beträgt drei
Wochen. Maßgeblicher Zeitpunkt für den Fristbeginn ist der Zugang aller Mittei-
lungen der neu gewählten Mitglieder bei dem Vorsitzenden des Gremiums der
vorangehenden Wahlperiode. 

Zu Buchstabe b:

Dem Landesrichter- und -staatsanwaltsrat wird durch die Regelung in § 29 Absatz 2
Satz 1 wie auch den Bezirksrichterräten ein vereinfachtes Verfahren zur Be-
schlussfassung ermöglicht. Die Ausführungen betreffend das schriftliche Umlauf-
verfahren zu Nummer 3 Buchstabe c gelten entsprechend.

Der in § 29 Absatz 2 Satz 2 erfolgte Zusatz wurde aus Klarstellungsgründen auf-
genommen. Er soll verdeutlichen, dass die besondere Regelung zur Stimmge-
wichtung nur für die Fälle der internen Beschlussfassung im Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrat gilt. Bei internen (Personen-)Wahlen innerhalb des Landesrich-
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ter- und -staatsanwaltsrates entsprechend § 22 Absatz 1, bei denen es in erheb -
lichem Maße auf die Persönlichkeit und Vertrauenswürdigkeit des Kandidaten an-
kommt, hat jede Stimme eines Mitglieds das gleiche Stimmgewicht. 

Zu Nummer 7 (§ 32):

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 8 (§ 43):

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 9 (§ 72):

Die statische Verweisung auf die Regelungen des Landesdisziplinargesetzes in
der am 1. Mai 2013 geltenden Fassung wird zugunsten einer dynamischen Ver-
weisung aufgelöst, um künftig an den Änderungen der landesdisziplinargesetz -
lichen Vorschriften partizipieren zu können, soweit Regelungen in diesem Gesetz
einer entsprechenden Anwendung nicht entgegenstehen. 

Zu Nummer 10 (§ 89):

Folgeänderung zu Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und Buchstabe b.

Zu Nummer 11 (§ 100):

Die Verordnungsermächtigung wird ergänzt: Aus den Erfahrungen der ersten
Wahlen der Stufenvertretungen im richterlichen und staatsanwaltlichen Bereich
ergibt sich ein Änderungsbedarf, um den justizspezifischen Belangen bei der
Wahl der Richter- und Staatsanwaltsräte besser Rechnung zu tragen. Hierzu sind
Vorschriften in der Wahlordnung zum Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz
vom 3. Juni 2014 (GBl. S. 278) erforderlich, die unmittelbar nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes durch Verordnung geschaffen werden sollen.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten):

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

C. Wesentliches Ergebnis der Anhörung

1. Anhörungsverfahren

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesrichter- und -staatsanwalts-
gesetzes und der Verordnung der Landesregierung über eine Wahlordnung zum
Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz wurde durch Beschluss der Landesregie-
rung vom 10. Juli 2018 zur Anhörung freigegeben. Angehört wurden die Berufs-
verbände der Richter und Staatsanwälte im Land, die Gerichtsvorstände, die
Wahlvorstände der vorangegangenen Wahlen der Stufenvertretungen, die Be-
zirksrichter- und -staatsanwaltsräte und der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat.
Der Gesetzentwurf ist zudem im Beteiligungsportal Baden-Württemberg veröf-
fentlicht worden und konnte dort kommentiert werden. Beteiligt wurden außer-
dem der Normenprüfungsausschuss, der Normenkontrollrat und der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz.
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Der Gesetzentwurf beruht auf einem „Anhörungsentwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes und der Verordnung der
Landesregierung über eine Wahlordnung zum Landesrichter- und -staatsanwalts-
gesetz“, den das Ministerium der Justiz und für Europa an die mit der Wahl der
Stufenvertretungen im richterlichen und staatsanwaltlichen Bereich befasste Pra-
xis am 28. Februar 2018 mit der Gelegenheit zur Stellungnahme versandt hat. Be-
reits zu diesem Anhörungsentwurf wurden 30 Stellungnahmen aus der Praxis ein-
gereicht. Auf der Grundlage dieser frühzeitigen Praxisbeteiligung hat das Ministe-
rium der Justiz und für Europa den Gesetzentwurf erstellt, der Gegenstand der
nun abgeschlossenen Anhörung ist.

Zum Gesetzentwurf sind lediglich zehn Stellungnahmen eingegangen. Die voll-
ständigen Stellungnahmen sind als Anhang angefügt.

Darüber hinaus wurde mit Schreiben vom 24. September 2018 zu der Aufnahme
der derzeit fehlenden Grundlage für die dienstliche Beurteilung von Richtern auf
Zeit eine weitere Anhörung mit zweiwöchiger Frist durchgeführt. Eine frühere
Einbringung in das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Landes-
richter- und -staatsanwaltsgesetzes war nicht möglich. Das Bundesverfassungsge-
richt hat erst mit am 18. Mai 2018 veröffentlichten Beschluss vom 22. März 2018
(2 BvR 780/16) die Vorschriften betreffend die Ernennung von Beamten auf Le-
benszeit zu Richtern auf Zeit als mit dem Grundgesetz vereinbar eingestuft. Nach
Auswertung dieser Entscheidung konnte die Entscheidung zum Einsatz der Rich-
ter auf Zeit als ein möglicher Baustein zur Bewältigung der momentanen Belas -
tungssituation an den vier Verwaltungsgerichten des Landes mit der Anmeldung
eines deutlichen Stellenaufwuchses von Richtern bei den Verwaltungsgerichten
zum Nachtragshaushalt 2018/19 getroffen werden. 

Die hierzu eingegangenen Stellungnahmen sind ebenfalls als Anlage angefügt.

2. Zusammenfassung der Stellungnahmen

a) Im Generellen

Die Stellungnahmen enthalten nur sehr wenige inhaltliche Änderungswünsche. Der
Gesetzentwurf wurde in der Anhörung im Hinblick auf seine Ziele weiterhin durch-
weg unterstützt. Insbesondere wurden die mit dem Gesetzentwurf bezweckte Ver-
einfachung des Wahlverfahrens der Stufenvertretungen, die Ausgestaltung eines
Verbandsprivilegs der Berufsverbände bei den Wahlen der Bezirksvertretungsgre-
mien und die Ausdehnung des Umlaufverfahrens auf Bezirks- und Haupt ebene
noch einmal ausdrücklich begrüßt. Darüber hinaus wurde gewürdigt, dass viele An-
regungen aus der Praxis zu dem vorangegangenen Anhörungsentwurf in dem Ge-
setzentwurf aufgegriffen wurden. Kontroverse Standpunkte werden weiterhin zu
der beabsichtigten Erweiterung der Regelung zur Übertragung eines weiteren Rich -
tersamtes in § 11 LRiStAG und zu der klarstellenden Regelung zur Stimmgewich-
tung bei Wahl und Beschlussfassung innerhalb des Landesrichter- und -staatsan-
waltsrat vertreten. Inhaltlich neu ist ein Vorschlag mit dem Ziel einer flexibleren
Regelung hinsichtlich des bislang mit dem Verlust der Wahlberechtigung und
Wählbarkeit einhergehenden Ausscheidens aus dem Richterrat. 

b) Im Einzelnen

Soweit in den Stellungnahmen Kritik geäußert wurde, war diese bereits in den
Stellungnahmen zum vorangegangenen Anhörungsentwurf vorgebracht worden:

So kritisiert der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Ba-
den-Württemberg, dessen Auffassung sich der Bezirksrichterrat bei dem Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg angeschlossen hat, (unverändert) die Er-
weiterung der Regelung in § 11 LRiStAG zur Übertragung eines weiteren Rich-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 5275

16

teramts bei einem Verwaltungsgericht. Der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat
und die Neue Richtervereinigung Landesverband Baden-Württemberg bemän-
geln, dass die Übertragung eines weiteren Richteramtes nicht in jedem Fall von
der Zustimmung des betroffenen Richters abhängig gemacht wird. 

Die Kritikpunkte wurden in dem zur Anhörung gegebenen Gesetzentwurf be -
wusst nicht aufgegriffen. Jedoch wurde die Gesetzesbegründung zur Verdeut -
lichung, dass das Personalinstrument lediglich als ultima ratio eingesetzt werden
soll, ergänzt. Eine Regelung zur Übertragung eines weiteren Richteramts bei ei-
nem anderen Gericht dient letztlich der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der
Gerichte und wird nach § 27 Absatz 2 DRiG ausdrücklich zugelassen. Von dieser
Möglichkeit hat der Landesgesetzgeber – wie zahlreiche andere Länder auch – be-
reits in seinem ersten Landesrichtergesetz Gebrauch gemacht. Auch die vorgese-
hene Einschränkung des Zustimmungserfordernisses nach § 11 Satz 3 LRiStAG,
wonach dem Dienstherrn bereits tatbestandlich enge Grenzen gesetzt sind, besteht
seit Inkrafttreten des ersten Landesrichtergesetzes und wurde von der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung ausdrücklich für zulässig erachtet (vgl. BGH, Urteil
vom 23. August 1976 – RiZ (R) 2/76 –, BGHZ 67, 159). Die Landesregierung
hält auch nach nochmaliger Prüfung an der bisher vorgesehenen Regelung fest. 

Der Bezirksstaatsanwaltsrat bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart kritisiert,
dass sich die besonderen Regelungen über das Stimmgewicht in § 29 Absatz 2
Satz 2 und § 89 Absatz 2 Satz 2 LRiStAG nicht auch auf die Wahlen des Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter nach § 22 Absatz 1 Satz 1 LRiStAG beziehen.
Die Regelung wurde auf Wunsch der Praxis zur Klarstellung in den Gesetzent-
wurf aufgenommen. Die besondere Bestimmung über das Stimmgewicht hat
schon de lege lata (lediglich) bei der Beschlussfassung innerhalb des Landesrich-
ter- und -staatsanwaltsrates und nicht bei der Wahl des Vorsitzenden des Gremi-
ums gegolten, da die nach § 29 Absatz 2 Satz 1 LRiStAG entsprechend anwend-
bare Vorschrift des § 22 LRiStAG zwischen Wahlen einerseits (§ 22 Absatz 1
LRiStAG) und der Beschlussfassung innerhalb des Gremiums andererseits (§ 22
Absatz 2 LRiStAG) unterscheidet. Bei (internen) Personenwahlen geht es vor al-
lem um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums, bei der es
letztlich in erheblichem Maße auf die Persönlichkeit und Vertrauenswürdigkeit
eines Kandidaten ankommt. Der Umstand, dass der jeweilige Vertreter eine unter-
schiedlich große Anzahl von Kollegen vertritt, tritt dabei regelmäßig in den Hin-
tergrund. Die Landesregierung hält daher an der bisher vorgesehenen, rein klar-
stellenden Regelung fest. 

Erstmals vorgetragene Änderungsvorschläge betrafen im Wesentlichen die – bis-
lang nicht im Gesetzentwurf zur Änderung vorgesehene – Regelung zu dem mit
dem Verlust der Wahlberechtigung und Wählbarkeit einhergehenden Ausschei-
den aus dem Richterratsgremium des bisherigen Gerichts in § 21 a LRiStAG.
Nach den bisherigen Regelungen scheidet ein Mitglied des Richterrats bei einer
Abordnung an ein anderes Gericht nach zwei Monaten (§ 21 a Absatz 2 Satz 3
LRiStAG) und im Fall einer Abordnung an eine andere Dienststelle oder einer
Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach drei Monaten (§ 21 a Absatz 3 Satz 2
LRiStAG) aus dem Richterrat aus. Ein Richter auf Probe oder kraft Auftrags
scheidet als Mitglied des Richterrats in dem Zeitpunkt aus, in dem er einer Staats-
anwaltschaft oder anderen Behörde zur Verwendung zugewiesen wird (§ 21 a Ab-
satz 4 Satz 2 LRiStAG). Eine Rückkehr des ausgeschiedenen Mitglieds an das
bisherige Gericht während der laufenden Amtsperiode des Richterrats, dem das
Mitglied zuvor angehörte, änderte hieran nichts. 

Vor diesem Hintergrund wurde aus der Praxis eine flexiblere Regelung für Fälle
lediglich kurzzeitiger Abordnungen oder Beurlaubungen angeregt, die zum Ziel
hat, die Bereitschaft zu einer Mitgliedschaft in den Richter- und Staatsanwalts-
ratsgremien und die personelle Kontinuität bei der Gremienarbeit zu fördern. Die
mit Blick hierauf vorgebrachte Anregung des Generalstaatsanwalts der General-
staatsanwaltschaft Karlsruhe, die im Hinblick auf Sinn und Zweck in dieselbe
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Richtung geht wie die Anregungen vonseiten des Präsidenten des Landesarbeits-
gerichts Baden-Württemberg und des dortigen Bezirksrichterrats, wurde bei der
neu vorgesehenen Regelung in § 21 Absatz 5 LRiStAG aufgegriffen. 

Soweit Stellungnahmen zu der ergänzenden Regelung in § 5 LRiStAG in Bezug
auf die dienstliche Beurteilung der Richter auf Zeit eingegangen sind, werden in
diesen keine Bedenken erhoben. 

Der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg begrüßt die Er-
gänzung ausdrücklich. Dabei wurden zwei von ihm unterbreitete inhaltliche Än-
derungsvorschläge aufgegriffen: Zum einen wird zur norminternen Vereinheit -
lichung sowie aus Gründen der Vollständigkeit § 5 Absatz 2 LRiStAG für ent-
sprechend anwendbar erklärt, um eine eindeutige Rechtsgrundlage für Anlassbe-
urteilungen von Richtern auf Zeit zu erhalten. Zum anderen wird durch die Ver-
wendung der Worte „anlässlich der“ klargestellt, dass die Beurteilung eine Aus-
gestaltung des richterlichen Amtes ist und es sich nicht um eine dem Richteramt
nachgelagerte Beurteilungspflicht handelt.

Die Erwägung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg,
bei Richtern auf Zeit einen Verzicht beziehungsweise eine antragsabhängige Be-
urteilung bei Überschreiten der Altersgrenze der beamtenrechtlichen Regelbeur-
teilung vorzusehen, wurde mit Blick auf die Schaffung einer ausreichend großen
Vergleichsgruppe aus Gründen der Praktikabilität und Einheitlichkeit der Beurtei-
lung der Richter auf Zeit an den Verwaltungsgerichten nicht aufgenommen. 

Darüber hinaus teilt der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württem-
berg die Auffassung, dass die Ernennung von Richtern auf Zeit nicht aus dem An-
wendungsbereich des § 32 Absatz 1 Nr. 1 LRiStAG herausgenommen werden
sollte. Durch die Beteiligung des Präsidialrats der Verwaltungsgerichtsbarkeit
wird die Auswahlentscheidung der Richter auf Zeit auf eine breitere Basis ge-
stellt. Dies dürfte zu einer Steigerung der Akzeptanz beitragen. Zudem sind die
Richter auf Zeit für die Dauer ihrer Amtszeit statusrechtlich den Richtern auf Le-
benszeit gleichgestellt. 

c) Normenprüfungsausschuss und Normenkontrollrat

Der Normenprüfungsausschuss hat einige redaktionelle Hinweise gegeben, die in
den beiliegenden Gesetzentwurf eingearbeitet wurden. Der Normenkontrollrat hat
mitgeteilt, dass es einer Darstellung der von der Landesregierung vorgenomme-
nen Berechnung des Erfüllungsaufwandes nicht bedarf.
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